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Anforderungen an Maßnahmen (Crossreferenz zu § 85 SGB III, § 9 AZWV)

Der BQM fordert Dokumentationen und Prozesse, die „Anforderungen an Maßnahmen“ erfüllen. Die
folgende Übersicht zeigt diese Entsprechungen. In der linken Spalte finden Sie die Anforderungen an
die Maßnahmen, die im § 84 SGB III und im Entwurf der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung
Weiterbildung (AZWV) vom 23.2.04 genannt werden, in der rechten Spalte die korrespondierenden
Anforderungen des BQM-Standards.

„Anforderungen an Maßnahmen“ gem. § 85
(1)-(4) SGB III bzw. § 9 (1) AZWV

Entsprechung zu BQM-Anforderungen in der
Grunddokumentation (Handbuch) und geforderten
Prozessen

Lehrgangsziel, Dauer und Inhalt konzipiert auf:

Ø Lernvoraussetzungen der Zielgruppe

Ø Bildungsziel

Kurs-Prozesse

Prozess Marktorientierung

Maßnahmenziel muss sein:

a) berufl. Kenntnisse, Fertigkeiten und

    Fähigkeiten

Ø festzustellen

Ø zu erhalten

Ø zu erweitern

Ø den technischen Entwicklungen
anzupassen

b) einen beruflichen Aufstieg zu ermöglichen
c) einen beruflichen Abschluss zu vermitteln
d) zu einer beruflichen Tätigkeit zu befähigen

Prozess Kurs-Entwicklung und -Evaluation

Maßnahme bereitet auf

Ø einen geregelten

Ø einen anderen oder

einen Teil eines Abschlusses

vor.

Prozess Kurs-Entwicklung

Inhalt, Methode und Materialien lassen
erfolgreiche berufliche und zweckmäßige
Bildung erwarten.

Prozess Kurs-Entwicklung und –Evaluation

Prozess Marktorientierung

Maßnahmen dürfen nicht überwiegend das
Wissen vermitteln, das dem Bildungsziel
allgemeiner Schulen und Hochschulen oder
ähnlicher Bildungsstätten entspricht.

Prozess Kurs-Entwicklung und -Evaluation

Räumliche, personelle und technische
Ausstattung zur Gewährleistung der Lernziele

Prozess Kurs-Entwicklung und –Evaluation

Handbuch: Mitarbeiter

Handbuch: Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und
Genehmigungen

Angemessene Bedingungen im Vertrag mit
Teilnehmern über:

Ø Rücktrittsrecht

Ø Kündigungsrecht

Ø Ferienregelungen

Handbuch: Einhaltung von rechtlichen Vorschriften und
Genehmigungen

Prozess Teilnehmer-Gewinnung

Einbindung der Maßnahmen in Prozess Marktorientierung
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arbeitsmarktrelevante und regionale
Entwicklungen

Prozesse Kurs-Entwicklung und -Evaluation

Hinwirkung auf möglichst erfolgreichen
Abschluss aller Teilnehmer

Prozess Teilnehmer-Begleitung

Kurs-Prozessgruppe

Zeugnis über erreichten Abschluss und
vermittelten Inhalt wird erteilt.

Kurs-Prozessgruppe

Kostensätze wurden

Ø angemessen

Ø nach Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Ø nach Grundsatz der Sparsamkeit

Ø sachgerecht

ermittelt.

Prozess Kurs-Entwicklung

Dauer der Maßnahme ist auf notwendigen
Umfang zur Erreichung des Bildungszieles
beschränkt.

Vollzeitmaßnahmen, die zu einem allgemein
anerkannten Berufsabschluss führen, sollten
um 1/3 verkürzt sein gegenüber einer
entsprechenden Berufsausbildung.

Prozess Kurs-Entwicklung

Notwendige praktische Lernphasen sind im
erforderlichen Umfang integriert

Prozess Kurs-Entwicklung

„Anforderungen an Maßnahmen“ gem.
AZWV § 9  (4) und (5)

Entsprechung zu BQM-Anforderungen in der
Grunddokumentation (Handbuch) und geforderten
Prozessen

Maßnahmen, die aus zugelassenen Modulen
bestehen, gelten als zugelassen, wenn das
QMS gewährleistet, dass die Maßnahme
individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer
und des Arbeitsmarktes abgestimmt sind.

Prozess Marktorientierung

Prozess Kurs-Entwicklung

Änderungsmeldungen

Ø im Angebot an Bildungsmaßnahmen

Ø in der Konzeption

Ø in der methodischen Durchführung

sind umgehend anzuzeigen

Prozess Kurs-Entwicklung

Prozess Kurs-Durchführung

Handbuch Übersicht Bildungsmaßnahmen


